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Himrnis für die Bezieher des Gesetz- und Verordnungsblattes für das Land Xordrhein-Westfalen. . 33 

Die neue CD-Rom „SGV. XRW.", Stand 1. Januar 2001, ist erhältlich. 

Sie enthält jetzt auch fast alle Anlagen. 

Hinweis: 

Die Gesetz- und Vernrdnungsblätte1·, die Nii:rüsterialblätter smYie die Sammlung aller geltenden Gesetze 
und. Verordnungen des Landes ~RW (SGV. XRW.) stel:en im Intranet des Landes KRW zur Verfügung. 
Im Innenrninisteriur.n ergibt sich der Zugang von de:- Homepage aus über das Befehlsfeld „Gesetze 
Erlasse". 
Von anderen Ressorts aus erfolgt der Zugang übei· ,,Externe Inforrn.ationsangeoote, Ressorti.foergreifence 
Informationen" und unter Landesrecht „Gesetz- und Verordrn.mgsblatt". 

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die lviinisterialblätter sowie die Sar:::mlung aller geltenden Gese:ze 
urrd Verordnungen des Landes KRW (SGV. KRW.) werden a--..ich im Internet angeboten. 
Der Zugang ergibt sich über die Homepage des I:c.nenministeriums NRW (Adresse: http://w,vw.im.nrw.de) 
und dort über das Befehlsfeld „ Gesetze, Verordnungen, Erlasse". · 

Die Sammlung aller geltenden Gesetze und Verordnungen des Landes KRW (SGV. ?\RW) ist auch auf 
CD-RO::.VI erhältlich. Bestellformulare Iinden sie~ in den Kumr~ern 3 und 4 des GV. NRW. 1999. ebenso im 
Internet-Angebot. · 
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2023 
Vierte Verordnung 

zur Anderung der Ersten Verordnung 
zur Durchführung- des Gesetzes 

für ein Kommunalisierungsmodell 
Vom 14. Dezember 2000 

A··" .. •..-; .• C') 'b- 1S t ld ~Y - ~"'-' --,-~ -. ~ ._i~-/f~:;~: ~~~ PT u ~--i._ ~-r; ~~ z_ ?~~ •~~o~mur:~~~~~~~ -.u-~~; 
rr::.ode.,,,~.eiz1c:- ,Ko:11::n-) .on _;:i_ •• o.embe. Lv, (G"\. 
::.-~RW. S. -".c30), zc;.:.etzt geänder: ä.urch Gesetz vo:::n 
19. Oktoner 1999 (GV. ::--.:"RW. S. 574), ,.vini r::.it Zt~stirr::::n~r:.g 
des Ai;.sschusses für Ko:::rn::n.:r..alpolitik des Lar..dtags 
Ye:·o:-dnet: 

Arti::;:elI 

D:.e Erste Vero:.-c.m:ng zur Durchft.hn.:ng des Gesetzes 
für ein Korr::nunalisien.~ngs::nodell (1. DVOKor.nmG :'<--W) 
vom 25. Juni 1998 (GV. NRVi. S. 451), zuletzt geändert 
durch Gesetz ,,o:o_ 19. Oktober 1999 (GV. lillW. S. 574), 
v_:-irä 1.-vie folg: geä:P-.dert: 

1. fo § 4 'Herden der Pur.kt nach de:i \Vörtern „Gemeinde 
Reichshof" durch eir.. Kormna ersetzt und ::'olgei:de 
Wfü·ter a:r:gefügt: 
.,Stadt Troisdorf." 

2. § 5 wird folgellder Absatz 4 angefügt: 
,,(4) Die Stadt Köln wird zusätzlich von den Vorschrif
ten der§§ 5 Abs. l Xr. 2 Buchstaoe c) und 18 Abs. 2 des 
Gesetzes f;.ber die Vergnügungss:ei;.er mit de:rc;. Ziel 
neireit, die Erheoung der Vergnügur..gssteuer für Tanz
vera:::ts'.:altungen i::n Sinne des § 2 X!·. 1 des Gesetzes 
und das Ausspielen von Gelä. oder Gegenständen in 
Spielclubs, Spielcasinos und äh„"'"llichen Einricht-..1:igen 
im Sinne des§ 2 Nr. 3 des Gesetzes neu zu regeln und 
äie Pauschsteuer :für so::-istige Veranstaltungen neu 
festzuse,zen." 

3. In § 6 werden der Punkt nach den Wö:·tern „Stadt 
Herter.." durch ein Komma ersetzt 1.~nd fo!gende "Wörter 
angefügt: 
,.Kreis Coesfei.ci, 
Yu-eis Höxter.:; 

Artikel II 

Diese Verordnu:'.l.g tritt am Tage nach de:: Verkündung 
in Y~aft. 

Düsseldorf, den 14. Dezer!lber 2000 

Der Inr:er ... 'Ilinister 
des Lar:des Nord:-nein-\Vestfalen 

Dr. Fritz Behrens 

- GV. NRW. 2001 S. 28. 

20323 
Sechste Verordnung 

zur A.nderung der 
Versorgungszuständigkeitsverordnung 

Vom 9. Januar 2001 

Artikel I 

Die Verordnu!1g zur Bestim::n„u-,g der }?e:is:.or:.sfestset
zt,ngs- und -regelungsbenö:-de:::t und zm· Ubertragu:-,g von 
Befugnisse!l auf dem Gebiete des \Terso!'gungsrechts 
(Ve:-sorg:ingsz:istär..digke:.tsverordnung) vor:1 22. :viäi·z 
1978 (GV. XRVi. S. 150), zuletzt geär..dert d;.:rcn Verord
rm:ig vo::n 8. Juni 1989 (GV. ::-TRW. S. 448), wi:-d w:.e folg: 
geä~dert: 

1. § 2 ,vird w:.e folgt ge:asst: 

,,§ 2 

Bei Beamten des Landtags is'.: für ciie erstr::alige 
Festsetzung der \7'ersorgu1lgsbezi:ge bei Bee~1ä.igurlg 
des Beamtenverhäl:nisses der Präsiden'.: des Landtags 
zuständig.;; 

2. In § 3 ,,,erden die Angabe ,,(l)" unä der Absatz 2 
gestrichen. 

3. § 5 wird ,.vie folgt geändert: 

a) In Absatz 3 '.Yi!·d die Ar:gabe ,,§ 1304b Aos. 2 Satz 2 
der Reicl:.sversicherungsordn.ur..g (RVO), § 83b 
Abs. 2 Satz 2 des Anges:elltenversicheru:ngsgesetzes 
(AVG)" durch,,§ 225 Abs. l Sechstes Buch Sozialge
setzbuch (SGB VI) und für die Beitragszahlu:ig 
gemäß § 225 Abs. 2 SGB VI" ersetzt. 

b) Als Absatz 4 ,virci angefügt 
,.(4) Für die Einzie!lung ocie:- Erstattung der Versor
gungsan:eile nach § 107 b und § 107 c BeamtVG ist die 
in § l ge:iannte Behörde zuständig." 

4. § 7 wird \Vie folgt geär..de:-t: 

a) In Absatz l Xr. 3 Buchstabe a wird die ">\.:J.gabe 
,,Abs. 5" durch „Abs. 6" e::setzt. 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassur..g: 
,,(2) A1:nveicher:d ,;on Ansatz 1 werder.. die Befag
nisse r.ach Absatz 1 X:-n.. 1 und 3 fü!' die Polizeinrä
sidenten und derer.. stär..dige Ve!·treier ad· die 
Bezirksregierunger: übertrage:i." 

c) In Absatz 3 werden die Worte „Die Aosätze 1 u:id 2 
finden" d'.lrch die Worte „Absatz 1 fir..det" ersetzt. 

5. § 7 a ,vi:-d '\vie folgt gefasst: 

n§ 7a 

(1) Für Entscl:eidm:gen über der: Ersatz vor.. Sachschä
der:. r..ach § 91 LBG ,yerden als Dienstvorgesetzte die 
Leiter der in § 7 Abs. 1 :-;Jr. 1 und Abs. 2 genannte::1 
Dienststellen bestimmt. § 7 Abs. 3 gilt entsp:-echend. 

(2) Im Geschäftsbereich des Justizministeriums \ve:-
den abweichend von Ansatz 1 Satz l :für Entscheidun
gen über den Ersatz vo:i Sachschäden nach § 9:. LBG 
bis zur Höhe von ffü1ftausend Deutsche Mark die 
Präsidenten de:- Verwal:ungsgerichte, der Landge
richte ur:d der Amtsgerichte, die Leitenden Ober
staatsamvälte und die Leiter der Justizvollzugsanstal-
ten als Dienstvorgesetzte bestin:mt." -

Artikel II 

(1) Diese Verordnung tritt am ersten Tage des auf die 
Verkündung folgenden Kalendermonats in F.-raft. 

(2) Diese Verordnu!!g wirc. erlassen 

1. von der Landesregierung aufgrund des § 107 Abs. 2 des 
Beamtenversorgungsgesetzes in der Fassung der Be
kanntmachung vom 16. März 1999 (BGBl. I S. 322), 
zule~zt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 2000 
(BGBL I S. 1786), und aufgrund des § 96 Abs. 3 des 
Landesbeamtengesetzes in der Fassung der Bekan!lt
rc.achur..g vom 1. i\iai 1981 (GV. ~RW. S. 234), zuletzt 



geändert ciurch Gesetz \-orn 12. Dezerr:::;e:- 2000 (GV. 
KRW. S. 746). 

2. vom j:is:izm:r.is:e:ri1~m auigrc.nä. des § 3 _,_-1.:.::>s. 3 C.es 
La~1desbeam:en.gese:zes in de:- Fass"Ll.r:g der Beka:c.n~
macl:ung vorr. 1. :iVIai 1981 (GV. XRW. S. 234). zcüetzt 
geä:1.der: d;_,:-c::1 Gesetz vom ::.2. Dezer~ber 2000 (GV. 
~R1l/. S. 746). 

Düsseldorf, der: 9. Jar-,::.:a:· 2001 

Der ::VEnistem:-äs~den: 

(L.S.) \Volfgarrg C~e~e!1 t 
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Der Fi::-iar:zminis:er 

Peer Stein::)rück 

Der Ir:nenmi::liste:

Dr. Fritz Behrens 

De:- J1;.stiz!ninister 

Joc!-::..e!l Dieckn~ane 

Der lvli:r:iste~ für \Virtsc!laft u.21d. 
:Siittelstand, Energ~e ur..d Verkehr 

Err::st Schwanhoid 

Der :\Iir..is:er für Arbeit und Soziales. 
Qualifikation m:d Technologie · 

Harald Sehartau 

Die Iviiniste!"in für Sc!l-,.1.le. 
\Vissenschaft u:c.d Fo:-schu:rig 

Gabriele Benler 

Der :Minister für Städ'.:ebau und 
\Vob:e!l, Kui.tur und Sport 

Dr. :i\iiichael Vesper 

Die :.\Iinisterir: ft.r 'Cr.:,Yel~ t:nd Nat:..rschutz. 
Landwirtschaft und. Verbrauchersch1.ctz · 

Bä:-bel Eöhn 

Die :\'Iiniste:::in für Frauen, Jugend, 
Familie und Gesundheit 

Birgit Fischer 

Der :.\Iinister für Bundes- ;1r..d 
Europaangelege1:neiter... 

Detlev S arr.land 

- GV. XR\V. 200l S. 28. 

Berichtigung 
des Zweiten iVIodernisierungsgesetzes 

vom 9. Mai 2000 
(GV. NRW. S. 462) 

1. Artikel 15 Abschnitt II ,vird llEl folgende Xu!llmern 
ergänzt: 

,.20. In § 19 Abs. 5 Satz 1 we:-den die Wörte1· ,.dem. 
Landesamt für Ausbildungsförderung" durch ä.ie 
Wörter „der Bezirksregierung Köln" ersetzt. 

21. In§ 31 wird das Wort „Fachministern" durch das 
\Vort „Fachminis3erien" ersetzt." 

2. Artikel 16 Kr. 1 lautet richtig wie folgt: 

„1. In § 2 Abs. 3 und 7 smvie in § 47 Abs. 3 ,verder.. die 
Wörter „der Kultusminister" durch die Wörter 
,.das für den Schulbereic:h. zuständige Ministe
rium" ersetzt." 

29 

3 .... .:\.rtikel 18 \"t_-ird \Yie folg~ beric:S.tigt: 

l. Abscr,:li:t I Xr. l Bucl:stabe b la:l':et 1ichtig w:.e 
iolgt: 

.,b) Absatz~ ::-Jr. 8 er-!iäl: folgende Fass:mg: 

„8. der Haushaltsvoransc!llag der Sch:1;.e sowie 
ein ~;achv/eis übe!" die .A.ufb:~:n.gu!lg de:
Eigenleist;_:r..g für rr:.:.::16.este::1s drei J al:re; bei 
be.Yänr:e::1 Scb.ult:-äge:n :.rn::-ir:. ai.::.f dieser.. 
:'\c.cl:,Yeis verzicl:.tet --Y,terden. Bei Anträgen 
auf vorläufige Er~aübnis Yeicb.t e:.!1 I~ac~
,veis ü~er C.ie ---~uibrir:gur:g de:- Eigen~ei
s".:ung für mindestens ein Jahr." 

2. In Abschnitt II Nr. 1 \,-erde::1 die Wö1·ter .,§ l Abs. 4 
l\r. 8 unC." gestrichen. 
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Satzung 
der gemeinnützigen Anstalt 

des öffentlichen Rechts 
,,ZWEITES DEI.:"TSCHES FERXSEHEN" 

vom 2. April 1962 
in der Fassung des Änderungsbeschlusses 

des Fernsehrates 
vom 24. Xovember 2000 

Vom 24. Xovember 2000 

1. Die Anstalt und ihre Aufgaben 

§ 1 
I\ar!:.e und Sitz c.er Anstalt 

(1) Die Ar..stalt :i:hr: den ~arner.. Zweites Deutsc!les 
Fernsehen. 

Sie ist eine gemeinnü~zige ... 4..nstalt des öffe:c.tlic::i.e:c. 
Rechts. 

(2} Die Ans:alt f·cfürt ein gleich lautenäes Dienstsiege:. 

(3) Die A.a"ls:alt !lat ihren Sitz i::1 :Mainz. 

§ 2 
Studios 

ff) Die Ansta:t t:nterhält in iedem Land der Bu::-idesre
pubiik Deutschlar..d eil: Lar:desstudio sowie nacn Bedarf 
weitere St:1dios. 

Die Errichtung ur:d die Aufhebung dieser Studios 
bedürfen eines Beschlusses des Ve:-..valtc:.r:gsrates :u:.d der 
Zusti::nr.:nmg des Fer::-isehrates. 

(2) Studios bilden einen rechtlicn unselbststär:.digen 
Teil der Ar:.stalt ohne eigene Kontroll- ocie~· Beratungsor
gane. 

§ 3 
Aufgaben der Anstalt 

(1) In den Sendunger: der Anstalt soll den Fernsehteil
neb.mern ir.. gar!z Deutschland eir.. objektiver -Cberblick 
über das \Veltgeschehe::1, insbesondere ein ur2fasser:.des 
Bild der deutschen Wirkl:.c:1keit. vermittelt werden. Die 
Sendungen sollen eir:e freie individuelle und öffentlic:1e 
~Ieinungsbild::r:.g förderr:. 

(2) Das Geschehen in den einzeben Lä::1dern und die 
kulturelle Vielfalt Deutschlands sir..d angemessen i::n 
Programm darzustellen. 

(3) Die Anstalt hat in ihren Sendungen die Würde des 
:vienschen z;,i achten und zu schützen. Sie soli dazu 
beitragen, die Achtung vor Leben, Fre:.!l.eit unci körper:i
cher Unverse!l.rtheit, vor Glauben und :vieinung anderer 
und auch vor Xatur und Umwelt zu stärken. Die sitt:.i-
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c:ier: ur:d rel:.giösen -C-oe:::-zeugur:gen der Bevölke:::-ung s:.nc. 
z:1 achter... Die Sendungen sollen ciabei vor a:.:.err: die 
Zusa:nrr:engehörigkei: i:::-:i ve:::-einter.. Deutsch:i::.nd fördem 
sow:e der gesi::.m:gesellschaftEchen In'.:egri::.'.:ior: ir.. Fr:.e
c.er:. :mc. Freiheit ur:d der Verständigur:g un'.:er den 
Völkern dienen. 

(4) Die we:.terer.. Auiga8e:t~ und Verpfii6'.:un.ge1 der 
Ans:i::.lt smvie G:::-undsätze und. Ve:::-ant-,.-or::1:::1.g f~:::- d:.e 
Ser..dungen ergeben sic:i aus de::11 Staa'.:sver1;i-i::.g, :.nsbe
sonc.ere aus dessen §§ 6 und 8 bis 15. 

II. Organe der Anstalt 

§4 
Organe de::- Ansta:.t 

Die Organe der Anstal: si.'1.c. 

1. der Fernseh:::-at 

2. der Verwaltungsrat 

3. der Intendi::.nt 

1. Der Fernsehrat 

§ 5 
Aufgaben und Am'.:szeit des Fernsehrates 

(1) Der Fernsehrat stellt die Richfanien für die Send1a:.
gen des Zweiten Deutschen Fe:::nsehens aui. Er übe:::-wacl:t 
die Einhaltung der Richtlinien und der in den §§ 5, 6, 8 
bis 11 tu1d 15 des Staatsvertrages aufgestellten Grund
sätze. Er berät den Intendanten in Progra:m...1Tifrngen. 

(2) Der Fernsehrat wählt gemäß § 24' Abs. 1 Buchsti::.be o 
des Staatsvertrages acht :.viitglieder des Verwaltungs
rates. 

(3) Der Fernsehrat wählt in geheime:::- Wa!1l der: Inter:
danten auf die Dauer von fünf Jahren. 

(4) Der Fernsehrat genehmigt den Haushaltsplan sowie 
den Jahresabschluss und erteilt auf Vorschlag des Ver
waltm:.gsrates dem Intendanten Entlastung. 

(5) Die Beteiligung an Programmvorhaben nach § 19 
Rundfunkstaatsvertrag bedarf der Zustimmung des 
Fernsehrates. 

(6) Der Fernsehrat )?esclüießt nach Anl:ö:::-ung des 
Verwaltungsrates über Anderungen der Satzung. 

(7) Die A..."'Titszeit des Fernsehrates beträgt vier Janre. 
Sie bEginnt mit der konstituierende::l Sitzung. Xach 
Ablauf seiner Amtszeit nimmt der bisherige Fernsel:ra~ 
seine Aufgaben bis zur konstituierenden Sitzung des 
neuen Fernsehrates weiter wahr. 

§ 6 
:i\'Ii tgliedschaft 

(1) Die :Siitglieder des Fernsehrates werden nach de:::
Vorschrift des § 21 des Staatsvertrages berufen ode:::
entsandt. 

(2) Die :.Vlitglieder des Fernsehrates sinö. verpflichtet, 
Tatsachen, die geeignet sind, bei ihnen eine Interessen
koliision im Sinne des § 21 Abs. 9 des Staatsvertrages zu 
begründer:, dem Vorsitzer.den des Fernsehrates Ünver
züglich anzuzeigen. Eine Interessenkollision liegt vor, 
\Yenn das :.\Iitglied den Organen oder sonstigen Gre:.nien 
anderer Rundfunkanstalten oder eines Zusammensc!1lus
ses von Rundfunkanstalten ohne Einbeziehung des Zwe:.
ten Deutschen Fernsehens angehört. Im Zweifei stellt der 
Fernsehrat fest, ob eine Interessenkollision vorliegt. 

(3) Das Bestehen einer Interesser..kollision im Sinne des 
§ 21 Abs. 9 des Staatsvertrages wird durch Beschluss des 
Fernsehrates festgestei:t. 

(4) Die :.vritgliedschait endet durch 

a) Ablauf de::- Amtszeit 

b) Amtsnieder:eg,.mg 

c) Abbe:::-ufung c.urch die nach § 21 Aos. 1 3;.;.chsta':ien a 
:J:.s f des Staatsvertrages err:ser:debe:-ecl:tigter: Stellei: 

d) Ber'1.:::ur:.g ode:::- Anna!1:.ne c.er Wahl in den Ven•:al
~u~gs:-at 

e) Beschluss des Ferr:.sehra'.:es im Falle einer Interesser:
ko:lisior: im Sinne des § 2:.. Aos. 9 c.es Staa:sve:::-'.::::-ages 

f) Ve:::-h.:s'.: ode:::- Bescl:rär:kc:r.g de::- Geschäftsiähig3:e:.t 

g) Verh.:s'.: der 3efäl:igung zu::- Be3:leic.ung öffen'.:liche:::
... 4.mte: 

h) Tod 

(5) Scheic.e'.: ei::l Mitglied des Fernsehrates aus, so hat 
der Vorsitzende unverzüglich d:.e nacl: § 21 des Staatsve:::-
'::rages Entser:c.e- oö.er Vorscl:~agsoerechtigten sowie der: 
Vorsi'.:zencier.. c.er lviin:.ste:-präsidentenkon:e:::-enz zu 1.:r:
:erricl:ten :md auf die En:sendur:.g ode:::- Bert;;.fung eines 
Kachfolge:::-s :ür c.en Rest der Amtszeit hinzmvirken. 

(6) Der Vorsitzer:de hat secl:s :vionate vo:::- dem Ablauf 
der Ar.::tszei: des Fe::nsehrates den Vorsitzenden dEr 
:.Vi:inisterp:::-äsidentenkonferenz darauf !1inz1.",weisen, c.ass 
eine Keukons'.:ituierung des Fernsehrates erfo::-de:::-licb. 
\Virci.. 

§7 
Vorsitz 

(l) De::- Fernseh:::-at wäh2.t aus seiner Mitte in gehein:.er 
Wahl der: Vorsitzenden und drei Steilvertreter. 

(2) Der Vorsitzende führt die Gesc!1äfte des Fernsehra
tes und :eitet seine Sitzungen. 

(3) Das Verfal:rer:. bei der Vertretung des Vo::-sitzenden 
regelt die Geschäftsordnung des Fernsehrates. 

(4~ D_E:~ Vorsitzenc'~ berdt recht_~_eiti~ die kpi:isti:ui~
rencte ;:,:tzl.lng· des .t e:::-nsehrates n~:::- die nac.rEolgenc.e 
Amtszeit e:.n'. Er führt die Geschäfte bis zur V!ahl des 
neuEn Vorsi'.:zer:.den. 

§8 
Sitzungen 

(1) De:::- Fernsehrat tritt auf schriftliche Eir:ladüng 
:.nindestens alle c.rei lionate zu eir:er ordentlichen Si:
zur:g zusan::oen. Ort und Zeit ordentlic!1er Sitzungen 
bestimmt der Vorsitzende. sofern der Fe:::-nsehrat dazu 
keinen Bescl:iuss gefasst ·hi::.t. Auf Antrag mindestens 
eil.:es F:lnftels seiner 1-Iitglieder oder des Intendanten ist 
eir:.e außerordentliche Sitzur:g einzuberufe!1. 

(2) Die Tageso:::-cL.>J.u!1g wird von dem Vorsitzende!1 nach 
der: Vorschriften der Geschäftsordnu!1g aufgesteE';. Sie 
hat für ~ede ordentliche Sitzung den Tätigkeitsberic::lt des 
Intenc.anter: u.nd. die Berichte der Ausschüsse vo:::-zuseher:. 
Anträge des Verwalt~ngsrates und des Inter:da!1ter: sir:d 
auf de Tagesorc.nung zu setzen. 

(3) Die }iiitglieder des Verwaltungsrates haben das 
Rec:it, an. den Sitzungen des Fernsehrates teilzunehmen 
und s:.ch z-:..1 den Punkten de:::- Tagesordnung zu äußern. 

(4) Der Intencian: nimmt an den Sitzungen des Fernseh
:::-ates teil. Er ist auf se:.ner.. Wunsch zu hören. In allen die 
Zl.ls'.:änc.igkeit c.es Fernseh:::-ates betreffenden Angel1~gen
heiten is'.: er dem Fe:-nsehrat gegenüber auskunftspr::.c!1-
tig. 

(5) Iviitglieder des Personalrats nehmen ar: cier: Sitz:m
gen des Fe:::-nsel:ra:es teii t;;.nd können z~ F:::-agen, die nicht 
den Programmbereich betreffen, gehört werden. 

(6) Die Sitzungen sind nicht öffei:t:ich, soweit r:icht der 
Fe:::-nsel:rat eine Ausr:ahn:e beschließt. Die Hi::.usl:i::.ltsbe
ratung ist öffentlich. 

(7) Die Be:::-atung einzelne:::- Pur:kte der Tagesordnung 
kann für vertraulich erklärt we:::-den. 
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(l) Der Fe:rr:seD:-8.~ ::.s-t :Jescr::~ss:ähig~ ,ver:n minG.es~ens 
c.:.e 3älf:e seiner :Siitgl:.ec.er anwesend ist. Er ::asst seine 
3esc::;.cüsse 1:1i: ein:::acner ::.\Ie!lrne:.t der abgegeber:en 
Stir:m:e::1, sowei: der Staatsve:-trag :::iicn'.:s a::1deres :Je-
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.i\.bs. 2 cies S~aatsver~:-E.ges. 

(2) De:- lvienrheit von drei Fünf:eir.. der Stim::nen d.e:· 
gese:zliche:i lVIitgl:.eder oedürien 

a) d:.e vVahl c.er vo:r. Fernsehrat zu best:rr:.mencien :i.\Iit
glieder cies Venvaltungsrates 

b) die Wahl des Ir:ter:danter.. 

c) der Bescnkss über die Zus:irr.::nung z::r Entlass:.mg 
des Ir:te::iciamen 

§ 10 
Geschäftsordr..ung u::1d Ausschüsse 

(1) De:- Fernsehrat g:.bt sicn eine Geschäitsordn:mg. 

(2) Die Geschäftsordnung kar:n die Bild;.mg ständiger 
unci nicht stär:diger Aüsschüsse vorseher:. 

2. Der Verwaltungsrat 

§ 11 
Au::ga::;en des Venvaltungsrates 

(1) Der Verv.-altungsrat bescnl:.e3t über den Dienstver
trag mit dem btendanten. 

(2) Der Verwaltungsrat übenvacht die Tä:igkeit des 
Intendanten. 

(3) Der Venvaltungsrat schlägt de• Fernsehrat die 
Er..tlastung des btenda!lte::i vor. 

(4) Die Berdung des Prog:-an:mdirektors, des Chefre
c.a~teurs :md des Verwal':'.lr:gsdirek'::ors dl:rcl:: cien Inten
danten erfolgt im Eim.-ernell."Tie!l r.1it dem Verwaltungs
rat. Gle:.ches gilt für die Berufung eines Abweser..heits
vertreters des Ir:ter:danter:. 

(5) Der Venvaltur:gsrat bestell: für ci:.e Dalier von vier 
Jahren auf Vorschlag des Intenda~iten einen Beauftragten 
::ür der: Datenschutz. Dieser ur:tersteht der D:.enstauf
sicht des Venval'::ungsrates. 

(6) Der Venva:t:mgsrat erlässt eir:e Fina::1zordnung. 

(7) Der Verwaltl:ngsra: beschließ: ü:Jer cien von dem 
Inter:danter.. entwor:e:ien Ha1.;.shactsola~1 :n:d leitet fan 
~em F~rnse~ra~ zur Genenmigung zu.-Das Gie:.d:e gilt für 
c.en Janresaoscnluss. 

(8) Der Venvalt--.ingsrat nat das Recht, Sa:zungsände
rJ.ngen vorzuschlagen. 

§ 12 
Iviitg:iedschaft 

(1) Die :i:VEtglieder des Verwaltungsrates werder: nach 
§ 24 des Staatsvertrages berufen oder gewählt. 

(2) Für die ::.Vfüglieder des Verwaltungsrates gEt § 6 der 
Satzung entsprechend. Die Anzeige nach Absatz 2 ist an 
den Vorsitzenden des Verwaltungsra:es zu richten. Die 
E!1tscheidung nach Absatz 3 trifft der Verwaltungsra:. 

(3) Die :.\IitgEedschaft endet durch 

a) Abiat..f ä.er Amtszeit 

b) Arr.'::s!1ieder~egung 

c) Abberdung durch ciie nach § 24: des Staatsvertrages 
entsencieberechtigten Stellen 

ci) Besch:uss des Verwaltungsrates im Falle eir:er Interes
ser:koliision ir..1 Si!1ne des § 21 Abs. 9 des Staatsver
trages 

e) Verlust ode:· Beschrär:k:.mg des Geschäftsfähigkei'.: 

f) Verbs: der Befähigu::1g zur Bekleidung öi'fentlic:ier 
... \rr:ter 

g) Tod 

(4) Er:det c.ie lVIitgl:.ecischaft ,,:ährend der Amtszeit, so 
ha: der ·vors:tzende des Ver\val'.:ungsrat?S unve~züglicl1 
cier: Vors:.tzenden des Fernsenrates ocier den Vorsitze!l.den 
cie:- Jtiinister::iräs:.demenkonferenz oder die 3Gndesregie
:~u:ng z:.i 1;.r..te:-rich~en ur.d auf eine Xeu!Jerufung hino..;zu
y,."irk:e;.1.. 

(5) Secns :.VIonate vor Ablauf der Amtszeit hat der 
Vorsitzer:de des Verwalt:mgsrates den Vorsitzenden der 
:.VIir:isteroräsidentenkonferenz zu „mter:-icnter... damit die 
recl:tzeitige I\et;.konstituierung des Verwaltungsrates ge
währleistet :.st. 

§ 13 
Vorsitz 

(i) Der Venvaltu!l.gsrat wählt aus seiner Mitte in 
gehei::ner ·wahl den Vorsitzenc.en i;:nd seinen S:elivertre
te:-. Der Bescnluss beciarf der ::.Hehrheit der Stimmen der 
gesetzlichen :::VIitglieder. 

(2) Der Vorsitze!lde führt die Geschäfte des Verwal
:ungsrntes und leitet seine Sitzungen. 

(3) Der Vorsitzer:de vertritt die Anstalt bei Abschluss 
des Dienstvertrages und sonstiger Rechtsgeschäfte mit 
dem Intendanten sowie bei Rechtsstreitigkeiten zwischen 
der Anstalt unci del.::l. Inter:cianten. 

(c;) Das Verfahren bei der Vertretung des Vorsitzenden 
regelt d:.e Geschäftsorcbung des Verwaltungsrates. 

(5) ::.--:rach Ablauf der Amtsperiode führt der Vorsitzende 
die Geschäfte bis z;.;r ·wahl eines neuen Vorsitzenden 
,veiter. Er beruft unverzüglich eine konstituierende Sit
zung ein und 1eitet sie bis zur ·wahl des neuen Vorsitzen
der:. 

§ 14 
Sitzangen 

(i) Der Vorsitzer,.de beruft den Verwaltungsrat zu den 
Sitzungen nach Bedarf ein. Auf Antrag von mindestens 
dre:. J:Iitg!iedern oder des Intenda::i.ten ist eine Sitzung 
einzaberufen. 

(2) Die Tagesordnung oestimmt der Vorsitzende. Dem 
scnriftlicl::en Antrag eines :::VIitglieds auf Aufnahme einer 
Angeieger:heit in die Tagesordnung ist stattzugeben. 

(3) Der Intendant nimmt an den Sitzungen des Verwal
tungsrates teil, soweit der Verwaltungsrat nichts anderes 
bescnließt. Vor jeder Beschlussfassung des Verwaltungs
rates üoer den Haushalt und die Rechtsgeschäfte nach 
§ 28 des Staatsvertrages ist der Intendant zu hören. In 
allen die Zuständigkeit des Venvaltungsrates betreffen
den Angelege::1heiten ist er eiern Verwaltungsrat gegen
über al.lskanftspilichtig. 

(4') Die §itzungen des Verwaltungsrates sind nicht 
öffentlich. Uber die Vertrauiichkeit einzelner Beratungen 
u!l.d Entscheiciungen beschließt der Verwaltungsrat. 

§ 15 
Beschlussfähigkeit 

und erforderliche :::VIehrheit 

(l) Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn mehr 
als die Häl::e seiner gesetzlichen ::.VIitglieder anwesend ist. 
Er ::asst seir:e Beschlüsse r.iit einfacher iVIehrheit der 
abgegebenen Stimmen, soweit nicht der Staatsvertrag 
ar:deres besti::nmt. 

(2) Der :.\Iehrne:.t von drei Fünfteln der Stimmen der 
gesetzlichen :;_l;Iitglieder bedürfen Beschlüsse 

a) über den Dienstvertrag mit der..1 Intendanten 

b) über den Haushaltsplan ur,_d den Jahresabschluss 
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c) über die Entlassung des Ir..ter:danten 

d) über das Einverner:.Den I::!.it de::n In:endanten bei 
Berufung des Prograrr..mdirektors, des Chefredakteurs, 
des Ver,.v-altungsdi~ektors 1..~r...d cies ... ~Ov;esenhei"tsve:-
treters des Intendanten 

§ 16 
Geschäftsordnung :1nd Ausschüsse 

(1) Der Venvaltungsrat gibt sich eine Geschäftsord
!lung. 

(2) Die Geschäftsordnung kann die Bildung ständiger 
und nicht ständiger Ausschüsse vorseb.en. 

3. Der Intendant 

§ 17 

Aufgaben des Intendanten 

(1) Der Intendant vertritt die .'1.nstalt gerichtlich und 
außergerichtlich. 

(2) Der Intendant ist für die gesamten Geschäfte des 
ZDF einschließlich der Gestaltung der Programme ge:näß 
den Bestimmungen des Staatsvertrages und dieser Sat
zung verantwortlich. 

(3) Vor Veränderungen des Programmschemas im Fern
sehvollprogramm soll der Intendant auf ein Einverneh
men mit den für das Erste Fernsehprogramm der Arbeits
gemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstal
ten der Bundesrepublik Deutschlarrd (ARD) Verantwort
lichen hinwirken; dabei ist auf die Nachrichtensendm:.
gen besondere Rücksicht zu nehmen. 

(4) Der Intendant legt dem Verwaltungsrat alljährlich 
vor: 

a) den Entwurf des Haushaitsplanes 

b) den Entwurf des Jahresabschlusses 

(5) Aufgaben des Intendanten darf nur wahrnehmen, 
wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, seinen 
ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt ü1 der 
Bundesrepublik Deutschland hat, unbeschränkt ge
schäftsfähig ist, unbeschränkt strafrechtlich verfolgt 
werden kann, die Fähigkeit besitzt, öffentliche Ämter zu 
bekleiden und die Rechte aus öffentlichen War.len zu 
erlangen, sowie Grundrechte nicht venvirkt hat. 

§ 18 
Dienstvertrag des Intendanten 

(1) -C-ber den Dienstvertrag mit dem Intendanten be
schließt der Verwaltungsrat. Der Vertrag bedarf der 
Schriftform. Amtszeit und Anstellungsverhältnis begin
nen mit dem Zeitpunkt, den der Vertrag nennt. Kommt 
innerhalb einer Frist von sechs Wochen nach der Wahl 
ein Dienstvertrag nicht zustande, unterrichtet der Ver
waltungsrat den Fernsehrat. 

(2) Der Intendant kann durch den Verwaltungsrat mit 
Zustimmung des Fernsehrates entlassen werden, auch 
wenn ein im Dienstvertrag vorgesehener Entlassu:r:gs
grund oder ein wichtiger Grund im Sinne der allgemeinen 
gesetzlichen Bestimmungen nicht vorliegt. In diesem 
Falle sind ihm die Bezüge für die Dauer der War.Jzeit 
weiterzugewähren. Der Intendant ist vor der Beschluss
fassung im Verwaltungsrat und im Fernsehrat zu hören. 

§ 19 
lVIit,virkungsbedür:füge Geschäfte 

des Intendanten 

(1) Der Lrltendant beruft im Einvernehmen mit dem 
Verwaltungsrat den Programmdirektor, den Chefredak
teur und den Venvaltungsdirektor. Der Abschluss der 
Anstellungsverträge mit dem Programmdirektor, dem 
Chefredakteur und dem Verwaltungsdirektor bedarf der 
Zustimmung des Verwaltungsrates. 

(2) Außerderr: bedarf unter Berücksichtigung c.er Vor
scb.rif:en des § 28 2'>Jr. 6 des Staa~svertrages de!" ... 4.bscl-J.uss 
vo~1 P--1.nsteilun.g5verträgen mi~ 

a) derr Leitern vor:. Direktio::ien, 

b) den Leiterr von Hauptabteilu:r:gen. 

c) ä.en Leitern entsprechender Ei:::rricht:i.ngen 

der Zustimmung des Venvaltl~ngsrates. 

(3) Der Intendant bedarf der Zc1s:irnmL1ng des Verwal
tl~ngsrates ferner z:1 folgenden Rechtsgescr:-äften: 

a) Enverb, Veräußerung und Belastung von Gr'..lr:.dstük
ken 

b) Erwe:-b und Veräußerung von Unternehmu::tgen :md 
Beteiligungen an ihnen 

c) Aufnahme von -~·•lleihen und Inanspruch.a.'1ahme von 
Krediten 

d) Übernahme eir..er fremden Verbindlichkeit. ei!ler 
Bür:gscl:aft oä.er einer Garantie · 

e) Abschluss von Tarifverträgen 

f) Übernanme ebe::: sonstigen Verpflichtu::1g im ·wert von 
mehr als DwI 500.000, außer bei Verträgen über Her
stellung oder Lieferung von Programmteilen 

(4) Der Intendant bedarf der Zustimmung des Verwal
tungsrates für den Erlass allgenei!ler Regelungen für den 
Gescnäftsbereic!:i der Anstalt. 

§ 20 
Vertretung cies Intendante::i 

Der Intendarrt berc.ft im Einvernehmen mit dem Ve1·
waltungsrat at;.s der :Siitte der in § 19 Abs. 1 Satz l cie::
Satzung genannten Persone!l seinen Vertre:er für den 
Fall seiner Abwesenheit. Ist cier Intendant länger als eine 
Woche an der Wahrnehmurrg sei:r:er Dienstgesc:-,äfte 
gehindert, so benachrichtigt er den Vorsitzenden cies 
Ver,valtungsra tes. 

III. Die Beschwerdeordnung 

§ 21 
Beschwerdeordnung 

(1) Programmbeschwerden, in denen die Verletzung 
von Programmgrundsätzen behauptet ,.vird, sind vom 
Ir..tendanten innerhalb angemessener Zeit schriftlich za 
beantworten. 

(2) Werden Programmbeschwerden, in denen die Ver
letzung von Programmgrundsätzen behauptet wird, un
mittelbar und ausdrücklich an den Fernsehrat oder 
dessen Vorsitzenden gerichtet, sind sie dem Intendante:.1 
zur Stellung!lahme gegenüber dem Beschwerdeführer 
zuzuleiten. Der Vorsitzencie des Fernsehrates te~lt dem 
Beschwerdeführer die ·weiterleitung der Beschwerde an 
den Intendanten mit. Der Intendant unterrichtet den 
Vorsitzer.den des Fernsehrates nach erfolgter Stellu!ig
nahme über deren Inhalt. 

Ist der Beschwerdefüb.rer mit der A:r:twort des Inten
danten nicht zufrieden und fordert er eiI!.e Behandlung 
seiner Beschwerde im Fernsehrat. so leitet der Vorsit
zende des Fernsehrates diese dem Erweiterten Präsidium 
des Fernsehrates zu. Hält das Enveiterte Präsidium die 
Beschwerde für begründet, ist eine Behandlung durch 
den Fernsehrat herbeizuführen. Sieht es keine Veranlas
sung, den Fernsehrat mit der Beschwerde zü befassen, so 
bescheidet der Vorsitzende des Fernsehrates den Be
schwerdeführer entsprechend. Die Entscheidungen des 
Erweiterten Präsidiums können im "Crnlaufverfahren 
herbeigeführt werden. 

Ist der Beschwerdeführer mit diesem Bescheid nicht 
zufrieden und fordert er erneut eine Behandlung seiner 
Beschwerde durch den Fernsehrat, so ist eine Behandlung 
durch den Fernsehrat herbeizuführen. Das · Erweiterte 
Präsidium karm de!Il Fernsehrat einen eigenen Entschei
dungsvorsclilag unterbreiten. 
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Der Beschwerde:ünrer ist n.ach erfolgter Beha::::ic.:a.:.n::g 
seber Besen.werde durch den Fer:isehrat ü:Jer c.e:i A-..is
gang Ces ·verfa:1:-ens schriI~lich zu u~ter-richte:n. 

IV. Die Haushaltswirtschaft 

s ')') 
;:s --

Hausl:c.l :s„Yir~schaft 

(1) Das Geschäits~ahr ist das Kacenderja:J.r. 

(2) Die Haushaltswirtscl:a::'t ric:i'.:et sich r.ach der ,·o::n 
Ven,·altungsrat zu erlassende:i Fi::::1anzordm.a:g. 

(3) Die Hac1shalts- und Wirtscnaftsfühmng unte:·liegt 
der Pr:ifung ciurch c.en Rechrmr:;gshof von Rheinland
Pialz. 

V. Schlussvorschriften 

§ 23 
fü.u::.dfankgesetzliche Bindungen 

Die das ZDF betreffend.e:i :rundfunkgesetziicl:.en Vor
schriften sind. für die Anstalt unmittelbar bindend. 

§ 24 

Reisekos:er:., Sitzungsgelder 
ur:d Auf,va:idse:ntschädig~ng 

(1) Die :.\Iitglieder des Fernsehrates und des Verv:al
tungsrates _p.abe!l Anspruch a;if Reisekostenvergüt:rng, 
Tage- u:id Ubernachtungsge:.der. Sie erhalten ferner eine 
Auf-wandsentschädigung. 

(2) Das )Jäi:ere bescnließt der Fernsehrat auf Vorschlag 
des Venvaltungsrates. 

§ 25 
b-F..raft-Treten der Satzung 

(l) Diese Satzung tritt ar::. 2. April 1962 in Y,..rait. 

(2) Die Satzung ist in den Amtlichen Verkündigungs
blättern der vertrag:,chl:.eßecden Länder bekannt zc~ 
geben. Das Gleiche gilt :für Satz'.lngsänderungen. 

- GV. I\"RW. 2001 S. 29. 

Hinweis für die Bezieher 
des Gesetz- und Verordnungsblattes 
für das Land Xordrhein-Westfalen 

Betrifft: Einbanddecken zum Gesetz- und Verordnungs
blatt für das Land Kordrhein-Westfalen-Jahr
gang 2000-

Der Verlag bereitet mr den Jahrgang 2000 Einband
decken für einen Band vor zum Preis von 22,50 DM zuzüg
lich Versandkosten von 8,- DiVI = 30,50 D:.VI. 

In diesem Betrag sind 16% :viehrwertsteuer enthalten. 
Bei Bestellung mehrerer Exemplare vermindern sich die 
Versandkos'.:en entsprechend. Von der Voreinsendung des 
Be'.:rages bitten wir abzusehen. 

Bestellungen werden bis zum l. 3. 2001 unter Angabe 
der Ku:idennummer an den Verlag erbeten. 

- GV. I\RW. 2001 S. 33. 
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